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 DG G 1A  DE 

VERORDNUNG (EU) Nr. …/2013  

DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 

vom 

zum Europäischen System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen  

auf nationaler und regionaler Ebene in der Europäischen Union 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 338 Absatz 1, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme der Europäischen Zentralbank1, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren2, 

                                                 

1 ABl. C 203 vom 9.7.2011, S. 3. 
2 Standpunkt des Europäischen Parlaments vom... (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht) 

und Beschluss des Rates vom .... 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Zur Gestaltung der Politik in der Union und zur Überwachung der Volkswirtschaften der 

Mitgliedstaaten und der Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) werden vergleichbare, 

aktuelle und zuverlässige Informationen über Struktur der Wirtschaft und die Entwicklung 

der wirtschaftlichen Situation eines jeden Mitgliedstaates oder einer jeden Region benötigt. 

(2) Die Kommission sollte sich an der Überwachung der Volkswirtschaften der 

Mitgliedstaaten und der WWU beteiligen und insbesondere dem Rat regelmäßig berichten, 

inwieweit die Mitgliedstaaten Fortschritte bei der Erfüllung ihrer Verpflichtungen im 

Bezug auf die WWU erzielt haben. 
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(3) Für die Bürgerinnen und Bürger der Union sind die Volkswirtschaftlichen 

Gesamtrechnungen als Instrument für die Analyse des Wirtschaftsgeschehens in einem 

Mitgliedstaat oder einer Region von grundlegender Bedeutung. Zur besseren 

Vergleichbarkeit sollten diese Gesamtrechnungen nach einheitlichen Grundsätzen erstellt 

werden, die unterschiedliche Auslegungen nicht zulassen. Die Informationen sollten so 

genau, vollständig und frühzeitig wie möglich vorliegen, damit für alle Sektoren ein 

Höchstmaß an Transparenz gewährleistet ist. 

(4) Die Kommission sollte Aggregate der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen auf 

nationaler und regionaler Ebene für die Zwecke der Verwaltung der Union und 

insbesondere für Berechnungen im Rahmen des Haushalts der Union verwenden. 

(5) Im Jahr 1970 wurde ein Verwaltungsdokument mit dem Titel "Europäisches System 

Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen" (ESVG) veröffentlicht, das den unter diese 

Verordnung fallenden Bereich abdeckte. Das Dokument war vom Statistischen Amt der 

Europäischen Gemeinschaften in alleiniger Verantwortung erstellt worden und war das 

Ergebnis einer mehrjährigen Zusammenarbeit des Amtes mit den nationalen statistischen 

Ämtern der Mitgliedstaaten mit dem Ziel des Aufbaus eines Systems Volkswirtschaftlicher 

Gesamtrechnungen, das den Anforderungen der Wirtschafts- und Sozialpolitik der 

Europäischen Gemeinschaften entsprach. Es stellte die Gemeinschaftsversion des Systems 

Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen der Vereinten Nationen dar, das bis dahin von 

den Gemeinschaften genutzt worden war. Eine zweite Auflage dieses Dokuments, in der 

der ursprüngliche Text auf den neuesten Stand gebracht wurde, wurde 1979 veröffentlicht1. 

                                                 

1 Kommission (Eurostat): Europäisches System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen – 
ESVG, zweite Auflage. Statistisches Amt der Europäischen Gemeinschaften, 
Luxemburg 1979. 
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(6) Mit der Verordnung (EG) Nr. 2223/96 des Rates vom 25. Juni 1996 zum Europäischen 

System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen auf nationaler und regionaler Ebene in 

der Europäischen Gemeinschaft1 wurde ein System Volkswirtschaftlicher 

Gesamtrechnungen eingeführt, um den Anforderungen der Wirtschafts-, Sozial- und 

Regionalpolitik der Gemeinschaft zu entsprechen. Dieses System stimmte weitgehend mit 

dem damals neuen System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen (System of National 

Accounts – SNA 1993) überein, das im Februar 1993 von der Statistischen Kommission 

der Vereinten Nationen angenommen wurde, um die internationale Vergleichbarkeit der 

Ergebnisse in allen Mitgliedsländern der Vereinten Nationen sicherzustellen. 

(7) Das SNA 1993 wurde aktualisiert und im Februar 2009 als ein neues System 

Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen (SNA 2008) von der Statistischen Kommission 

der Vereinten Nationen angenommen, um die Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen 

besser auf die neuen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die Fortschritte in der 

Methodikforschung und den Bedarf der Nutzer abzustimmen. 

(8) Das durch die Verordnung (EG) Nr. 2223/96 geschaffene Europäische System 

Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen (ESVG 95) muss nach Maßgabe der 

Entwicklungen im SNA überarbeitet werden, damit das mit dieser Verordnung eingeführte 

Europäische System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen eine auf die 

volkswirtschaftlichen Strukturen der Mitgliedstaaten zugeschnittene Fassung des 

SNA 2008 darstellt und die Daten der Union mit den von ihren wichtigsten internationalen 

Partnern erstellten Daten vergleichbar sind. 

                                                 

1 ABl. L 310 vom 30.11.1996, S. 1. 
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(9) Zur Einrichtung umweltökonomischer Gesamtrechnungen als Satellitenkonten zu dem 

überarbeiteten Europäischen System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen wurde mit 

der Verordnung (EU) Nr. 691/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

6. Juli 2011 über europäische umweltökonomische Gesamtrechnungen1 ein gemeinsamer 

Rahmen für die Erhebung, Erstellung, Übermittlung und Bewertung europäischer 

umweltökonomischer Gesamtrechnungen geschaffen. 

(10) Bei den umwelt- und sozioökonomischen Gesamtrechnungen sollte die Mitteilung der 

Kommission an den Rat und das Europäische Parlament vom 20. August 2009 "Das BIP 

und mehr – Die Messung des Fortschritts in einer Welt im Wandel" ebenfalls umfassend 

berücksichtigt werden. Weitere Methodikstudien und Datentests insbesondere zu 

Gegenständen im Zusammenhang mit der Mitteilung "Das BIP und mehr" und der 

Strategie Europa 2020 müssen mit dem Ziel vorangetrieben werden, einen umfassenderen 

Messansatz für Wohlergehen und Fortschritt zu schaffen, um dadurch die Entwicklung von 

intelligentem, nachhaltigem und integrativem Wachstum zu fördern. In diesem 

Zusammenhang sollte auf die Problemkreise externe Umweltkosten und soziale 

Ungleichgewichte eingegangen werden. Änderungen der Produktivität sollten ebenfalls 

berücksichtigt werden. Dadurch sollten schnellstmöglich über das BIP hinausgehende 

Daten zur Verfügung gestellt werden können. Die Kommission sollte dem Europäischen 

Parlament und dem Rat im Jahre 2013 eine Folgemitteilung zum Thema "Das BIP und 

mehr" und gegebenenfalls im Jahre 2014 Gesetzgebungsvorschläge vorlegen. Daten über 

die Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen auf nationaler und regionaler Ebene sollten 

als ein Mittel für die Verwirklichung dieser Ziele angesehen werden. 

                                                 

1 ABl. L 192 vom 22.7.2011, S. 1. 
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(11) Die Möglichkeit, neue, automatisierte Methoden zur Echtzeiterfassung von Daten 

anzuwenden, sollte geprüft werden. 

(12) Das durch diese Verordnung eingeführte überarbeitete Europäische System 

Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen (ESVG 2010) umfasst eine Methodik und ein 

Datenübermittlungsprogramm, in dem die Konten und Tabellen aufgeführt werden, die von 

allen Mitgliedstaaten innerhalb festgelegter Fristen zu übermitteln sind. Die Kommission 

sollte diese Konten und Tabellen insbesondere zur Überwachung der wirtschaftlichen 

Konvergenz und im Interesse einer möglichst engen Koordinierung der 

Wirtschaftspolitiken der Mitgliedstaaten den Nutzern zu bestimmten Zeitpunkten und 

gegebenenfalls nach einem zuvor bekannt gegebenen Veröffentlichungskalender zur 

Verfügung stellen. 

(13) Es sollte ein auf die Nutzer ausgerichteter Ansatz zur Veröffentlichung von Daten gewählt 

werden, durch den den Bürgern der Union und den anderen Interessenträgern zugängliche 

und nützliche Informationen zur Verfügung gestellt werden. 

(14) Das ESVG 2010 ersetzt nach und nach alle anderen Systeme als Bezugsrahmen der 

gemeinsamen Normen, Definitionen, Klassifikationen und Buchungsregeln für die 

Erstellung der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen der Mitgliedstaaten für die 

Zwecke der Union und ermöglicht es dadurch, zu Ergebnissen zu gelangen, die zwischen 

den Mitgliedstaaten vergleichbar sind. 
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(15) Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1059/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 26. Mai 2003 über die Schaffung einer gemeinsamen Klassifikation der 

Gebietseinheiten für die Statistik (NUTS)1 sollten alle von den Mitgliedstaaten an die 

Kommission übermittelten Statistiken, die nach Gebietseinheiten untergliedert sind, die 

Systematik der Gebietseinheiten für die Statistik (NUTS) verwenden. Folglich sollten zur 

Erstellung vergleichbarer Regionalstatistiken die Gebietseinheiten im Einklang mit der 

Klassifikation NUTS festgelegt werden. 

(16) Die Übermittlung von Daten, einschließlich vertraulicher Daten, durch die Mitgliedstaaten 

ist durch die Verordnung (EG) Nr. 223/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 11. März 2009 über europäische Statistiken2 geregelt. Dementsprechend sollten die 

gemäß der genannten Verordnung ergriffenen Maßnahmen daher auch den Schutz 

vertraulicher Daten und die Absicherung gegen die Gefahr einer unrechtmäßigen 

Offenlegung und einer Verwendung zu nichtstatistischen Zwecken bei der Erstellung und 

Verbreitung der europäischen Statistiken sicherstellen. 

(17) Eine Taskforce wurde eingesetzt, um die Frage der Behandlung der unterstellten 

Bankgebühr (FISIM) in den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen weiter zu prüfen, 

einschließlich der Prüfung einer an das Risiko angepassten Methode, durch die die Risiken 

bei der Berechnung von FISIM ausgeschlossen werden, um den voraussichtlichen 

künftigen Kosten des bestehenden Risikos Rechnung zu tragen. Die Ergebnisse der 

Taskforce können es erforderlich machen, die Methodik für die Berechnung und 

Aufgliederung der FISIM im Wege eines delegierten Rechtsakts zu ändern, um bessere 

Ergebnisse erzielen zu können. 

                                                 

1 ABl. L 154 vom 21.6.2003, S. 1. 
2 ABl. L 87 vom 31.3.2009, S. 164. 
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(18) Ausgaben für Forschung und Entwicklung sind eine Anlagetätigkeit und sollten daher als 

Bruttoanlageinvestitionen gebucht werden. Es ist jedoch erforderlich, im Wege eines 

delegierten Rechtsakts das Format der als Bruttoanlageinvestitionen zu buchenden Daten 

zu Forschungs- und Entwicklungsausgaben festzulegen, wenn durch ein Testverfahren, für 

das zusätzliche Tabellen zu entwickeln sind, sichergestellt wurde, dass die Daten 

hinreichend zuverlässig und vergleichbar sind. 

(19) Nach der Richtlinie 2011/85/EU des Rates vom 8. November 2011 über die 

Anforderungen an die haushaltspolitischen Rahmen der Mitgliedstaaten1 sind die 

relevanten Informationen über Eventualverbindlichkeiten, die sich erheblich auf die 

öffentlichen Haushalte auswirken können, darunter Staatsbürgschaften, notleidende 

Darlehen und Verbindlichkeiten aus der Tätigkeit öffentlicher Körperschaften, 

einschließlich Angaben zu deren Umfang, zu veröffentlichen. Diese Anforderungen 

verlangen über die Anforderungen dieser Verordnung hinausgehende Veröffentlichungen. 

                                                 

1 ABl. L 306 vom 23.11.2011, S. 41. 
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(20) Im Juni 2012 hat die Kommission (Eurostat) eine Task Force eingesetzt, die die 

Auswirkungen der Richtlinie 2011/85/EU auf die Erhebung und Verbreitung von 

Haushaltsdaten prüfen sollte und sich in erster Linie mit der Umsetzung der Vorschriften 

über die Veröffentlichung der Eventualverbindlichkeiten und anderer relevanter 

Informationen, die ein Anzeichen für erhebliche Auswirkungen auf die öffentlichen 

Finanzen sein können, darunter Staatsbürgschaften, Verbindlichkeiten öffentlicher 

Körperschaften, öffentlich-private Partnerschaften (ÖPP), notleidende Darlehen und 

Beteiligungen des Staates am Kapital von Unternehmen, befasst hat. Die umfassende 

Umsetzung der Ergebnisse dieser Task Force würde dazu beitragen, die den ÖPP-

Verträgen zugrundeliegenden wirtschaftlichen Beziehungen, einschließlich der Bau-, 

Ausfall- und Nachfragerisiken, eingehend zu analysieren und implizite Schulden, die in 

den ÖPP-Bilanzen nicht ausgewiesen sind, zu erkennen und auf diese Weise für mehr 

Transparenz und zuverlässige Schuldenstatistiken zu sorgen. 

(21) Der durch den Beschluss 74/122/EWG des Rates1 eingesetzte Ausschuss für 

Wirtschaftspolitik (AWP) hat sich mit der langfristigen Finanzierbarkeit der Renten und 

der Nachhaltigkeit der Rentenreformen befasst. Die Arbeit der Statistiker auf der einen 

Seite und der dem AWP zuarbeitenden Sachverständigen für Bevölkerungsalterung auf der 

anderen Seite sollte in Bezug auf die makroökonomischen Annahmen und andere 

versicherungsmathematische Parameter auf nationaler und europäischer Ebene enger 

koordiniert werden, damit die Ergebnisse kohärent und grenzüberschreitend vergleichbar 

sind und die Daten und Informationen zu den Renten in effizienter Weise an die Nutzer 

und Interessenträger weitergegeben werden können. Auch sollte deutlich gemacht werden, 

dass im Rahmen der Sozialversicherung aufgelaufene Rentenansprüche als solche nicht zur 

Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen beitragen. 

(22) Im Zuge der Arbeiten im Zusammenhang mit dem multilateralen Überwachungsverfahren 

im Stabilitäts- und Wachstumspakt werden Daten und Informationen zu den 

Eventualverbindlichkeiten der Mitgliedstaaten übermittelt. Die Kommission sollte bis 

Juli 2018 in einem Bericht evaluieren, ob diese Daten im Rahmen des ESVG 2010 zur 

Verfügung gestellt werden sollten. 

                                                 

1 Beschluss 74/122/EWG des Rates vom 18. Februar 1974 zur Einsetzung eines Ausschusses 
für Wirtschaftspolitik (ABl. L 63 vom 5.3.1974, S. 21). 
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(23) Es ist wichtig, die Bedeutung der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen der 

Mitgliedstaaten auf regionaler Ebene für die Politik der Union zur Förderung des 

regionalen, wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts sowie die Analyse der 

Interdependenzen zwischen den Volkswirtschaften hervorzuheben. Darüber hinaus wird 

anerkannt, dass die Transparenz der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen auf 

regionaler Ebene, einschließlich der öffentlichen Rechnungslegung, verbessert werden 

muss. Die Kommission (Eurostat) sollte den Haushaltsdaten von Regionen in 

Mitgliedstaaten, die über autonome Regionen oder Regierungen verfügen, besondere 

Aufmerksamkeit widmen. 

(24) Der Kommission sollte die Befugnis übertragen werden, zur Änderung des Anhangs A 

dieser Verordnung gemäß Artikel 290 des Vertrags über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union (AEUV) Rechtsakte zu erlassen, um eine harmonisierte Auslegung 

oder internationale Vergleichbarkeit von Anhang A dieser Verordnung sicherzustellen. Es 

ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit 

angemessene Konsultationen unter Einbeziehung des durch die Verordnung (EG) 

Nr. 223/2009 eingesetzten Ausschusses für das Europäische Statistische System 

durchführt. Darüber hinaus ist es gemäß Artikel 127 Absatz 4 und Artikel 282 

Absatz 5 AEUV von Bedeutung, dass die Kommission im Rahmen ihrer 

Vorbereitungsarbeiten gegebenenfalls die Europäische Zentralbank in Bezug auf deren 

Zuständigkeitsbereiche anhört. Bei der Vorbereitung und Ausarbeitung delegierter 

Rechtsakte sollte die Kommission gewährleisten, dass die einschlägigen Dokumente dem 

Europäischen Parlament und dem Rat gleichzeitig, rechtzeitig und auf angemessene Weise 

übermittelt werden. 

(25) Die meisten statistischen Aggregate, die im Rahmen der wirtschaftspolitischen Steuerung 

der Union verwendet werden, insbesondere im Rahmen der Verfahren bei einem 

übermäßigen Defizit und bei makroökonomischen Ungleichgewichten, werden unter 

Bezugnahme auf das ESVG festgelegt. Wenn im Rahmen dieser Verfahren Daten und 

Berichte vorgelegt werden, sollte die Kommission angemessen darüber informieren, wie 

sich Änderungen in der Methodik des ESVG 2010, die durch delegierte Rechtsakte gemäß 

den Bestimmungen dieser Verordnung vorgenommen werden, auf die entsprechenden 

Aggregate auswirken. 
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(26) Um die Zuverlässigkeit und die Vergleichbarkeit der Daten des ESVG zu Forschung und 

Entwicklung sicherzustellen, wird die Kommission in enger Zusammenarbeit mit den 

Mitgliedstaaten bis Ende Mai 2013 bewerten, ob die Daten zu Forschung und Entwicklung 

sowohl zu den jeweiligen Preisen als auch preisbereinigt ein für die Zwecke der 

Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen ausreichendes Qualitätsniveau erreicht haben. 

(27) Da zur Durchführung dieser Verordnung größere Anpassungen der nationalen statistischen 

Systeme erforderlich werden, gewährt die Kommission den Mitgliedstaaten 

Ausnahmeregelungen. Insbesondere sollte das Lieferprogramm der Daten der 

Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen die grundlegenden politischen und statistischen 

Veränderungen berücksichtigen, die in einigen Mitgliedstaaten während der 

Berichtszeiträume des Programms stattgefunden haben. Die von der Kommission 

gewährten Ausnahmeregelungen sollten zeitlich befristet sein und einer Überprüfung 

unterliegen. Die Kommission sollte die betreffenden Mitgliedstaaten bei ihren 

Bemühungen, die erforderlichen Anpassungen ihrer statistischen Systeme vorzunehmen, 

unterstützen, so dass diese Ausnahmeregelungen so rasch wie möglich aufgehoben werden 

können. 

(28) Eine Verkürzung der Fristen für die Übermittlung könnte zu einer erheblichen Belastung 

und zu erheblichen zusätzlichen Kosten für die Auskunftgebenden und die nationalen 

statistischen Ämter in der Union führen und mithin eine Beeinträchtigung der Qualität der 

Daten zur Folge haben. Deshalb sollte bei der Festlegung der Fristen für die Übermittlung 

der Daten auf ein Gleichgewicht zwischen Vor- und Nachteilen geachtet werden. 
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(29) Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Durchführung dieser Verordnung 

sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse übertragen werden. Diese Befugnisse 

sollten nach Maßgabe der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und 

Grundsätze, nach denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der 

Durchführungsbefugnisse durch die Kommission kontrollieren1 ausgeübt werden. 

(30) Da das Ziel dieser Verordnung, nämlich die Schaffung eines überarbeiteten Europäischen 

Systems Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen, auf der Ebene der Mitgliedstaaten nicht 

ausreichend verwirklicht werden kann und daher besser auf Unionsebene zu verwirklichen 

ist, kann die Union im Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags über die Europäische 

Union niedergelegten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend dem in demselben 

Artikel genannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht diese Verordnung nicht über 

das für die Erreichung dieses Ziels erforderliche Maß hinaus. 

(31) Der Ausschuss für das Europäische Statistische System wurde gehört. 

(32) Der durch den Beschluss 2006/856/EG des Rates vom 13. November 2006 zur Einsetzung 

eines Ausschusses für die Währungs-, Finanz- und Zahlungsbilanzstatistiken2 eingesetzte 

Ausschuss für die Währungs-, Finanz- und Zahlungsbilanzstatistiken und der durch die 

Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1287/2003 des Rates vom 15. Juli 2003 zur 

Harmonisierung des Bruttonationaleinkommens zu Marktpreisen (BNE-Verordnung)3 

eingesetzte Ausschuss für das Bruttonationaleinkommen (BNE-Ausschuss) wurden 

gehört — 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

                                                 

1 ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13. 
2 ABl. L 332 vom 30.11.2006, S. 21. 
3 ABl. L 184 vom 19.7.2003, S. 1. 
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Artikel 1 

Gegenstand 

(1) Mit dieser Verordnung wird das Europäische System Volkswirtschaftlicher 

Gesamtrechnungen 2010 (im Folgenden "ESVG 2010" oder "ESVG") eingeführt. 

(2) Das ESVG 2010 legt Folgendes fest: 

a) eine Methodik (Anhang A) für die gemeinsamen Normen, Definitionen, 

Klassifikationen und Buchungsregeln, die zur Erstellung von Konten und Tabellen 

auf vergleichbaren Grundlagen für die Zwecke der Union sowie der Ergebnisse nach 

Artikel 3 verwendet wird; 

b) ein Programm (Anhang B) mit den Fristen, innerhalb deren die Mitgliedstaaten der 

Kommission (Eurostat) die nach der unter Buchstabe a genannten Methodik zu 

erstellenden Konten und Tabellen übermitteln. 

(3) Diese Verordnung gilt unbeschadet der Artikel 5 und 12 für alle Rechtsakte der Union, in 

denen auf das ESVG oder dessen Definitionen verwiesen wird. 

(4) Diese Verordnung verpflichtet keinen Mitgliedstaat dazu, für seine eigenen Zwecke die 

Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen nach dem ESVG 2010 zu erstellen. 
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Artikel 2 

Methodik 

(1) Die in Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe a genannte Methodik des ESVG 2010 ist in Anhang A 

wiedergegeben. 

(2) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 7 in Bezug auf Änderungen 

der Methodik des ESVG 2010 delegierte Rechtsakte zu erlassen, um inhaltliche 

Klarstellungen und Verbesserungen zur Gewährleistung einer harmonisierten Auslegung 

oder der internationalen Vergleichbarkeit vorzunehmen, sofern sich durch sie die 

Grundkonzepte nicht ändern, für ihre Durchführung keine zusätzlichen Mittel seitens der 

Produzenten im Sinne des Europäischen Statistischen Systems erforderlich sind und ihre 

Anwendung keine Änderung der Eigenmittelleistungen verursacht. 

(3) Bei Zweifeln hinsichtlich der korrekten Anwendung der Buchungsregeln des ESVG 2010 

bittet der betreffende Mitgliedstaat die Kommission (Eurostat) um Klarstellung. Die 

Kommission (Eurostat) prüft die Anfrage unverzüglich und teilt dem betreffenden 

Mitgliedstaat und allen anderen Mitgliedstaaten unverzüglich ihre Empfehlung zu der 

erbetenen Klarstellung mit. 
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(4) Die Mitgliedstaaten verfahren bei der Berechnung und Aufgliederung der unterstellten 

Bankgebühr (FISIM) in den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen nach der in 

Anhang A beschriebenen Methodik. Der Kommission wird die Befugnis übertragen, vor 

dem … * delegierte Rechtsakte gemäß Artikel 7 zu erlassen, in denen eine geänderte 

Methodik für die Berechung und Aufgliederung der FISIM festgelegt wird. Bei der 

Ausübung der ihr nach diesem Absatz verliehenen Befugnisse stellt die Kommission 

sicher, dass solche delegierten Rechtsakte den Mitgliedstaaten und Befragten keinen 

erheblichen zusätzlichen Verwaltungsaufwand verursacht. 

(5) Ausgaben für Forschung und Entwicklung werden von den Mitgliedstaaten als 

Bruttoanlageinvestitionen gebucht. Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß 

Artikel 7 delegierte Rechtsakte zu erlassen, durch die die Zuverlässigkeit und die 

Vergleichbarkeit der in das ESVG 2010 eingehenden Daten zu den Ausgaben der 

Mitgliedstaaten für Forschung und Entwicklung sichergestellt werden soll. Bei der 

Ausübung der ihr nach diesem Absatz verliehenen Befugnisse stellt die Kommission 

sicher, dass solche delegierten Rechtsakte den Mitgliedstaaten und Befragten keinen 

erheblichen zusätzlichen Verwaltungsaufwand verursacht. 

                                                 

* ABl.: bitte das Datum einsetzen: zwei Monate nach Inkrafttreten dieser Verordnung. 
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Artikel 3 

Übermittlung der Daten an die Kommission 

(1) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission (Eurostat) die in Anhang B aufgeführten 

Konten und Tabellen innerhalb der darin für die einzelnen Tabellen vorgesehenen Fristen. 

(2) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission die nach Maßgabe dieser Verordnung 

vorzulegenden Daten und Metadaten in einem vorgegebenen Standardaustauschformat und 

gemäß den sonstigen praktischen Modalitäten. 

Die Daten werden in elektronischer Form an das zentrale Dateneingangsportal der 

Kommission übermittelt oder über das Portal hochgeladen. Das Datenaustauschformat und 

die sonstigen praktischen Modalitäten der Datenübermittlung werden von der Kommission 

mittels Durchführungsrechtsakten festgelegt. Die Annahme dieser 

Durchführungsrechtsakte erfolgt gemäß dem in Artikel 10 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren. 
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Artikel 4 

Qualitätsbewertung 

(1) Für die Zwecke dieser Verordnung gelten für die im Einklang mit Artikel 3 dieser 

Verordnung zu übermittelnden Daten die in Artikel 12 Absatz 1 der Verordnung (EG) 

Nr. 223/2009 festgelegten Qualitätskriterien. 

(2) Die Mitgliedstaaten legen der Kommission (Eurostat) einen Bericht über die Qualität der 

nach Artikel 3 zu übermittelten Daten vor. 

(3) Bei der Anwendung der in Absatz 1 genannten Qualitätskriterien auf die unter diese 

Verordnung fallenden Daten werden die Modalitäten, der Aufbau, die Periodizität und die 

Indikatoren für die Bewertung der Qualitätsberichte von der Kommission mittels 

Durchführungsrechtsakten festgelegt. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem 

in Artikel 10 Absatz 2 genannten Prüfverfahren angenommen. 

(4) Die Kommission (Eurostat) bewertet die Qualität der übermittelten Daten. 
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Artikel 5 

Anwendungsbeginn und erste Datenübermittlung 

(1) Das ESVG 2010 wird erstmals für die gemäß Anhang B erstellten Daten angewandt, die ab 

1. September 2014 zu übermitteln sind. 

(2) Die Daten werden der Kommission (Eurostat) innerhalb der in Anhang B vorgesehenen 

Fristen übermittelt. 

(3) Gemäß Absatz 1 übersenden die Mitgliedstaaten der Kommission (Eurostat) bis zur 

erstmaligen Übermittlung von Daten nach dem ESVG 2010 weiterhin die nach dem 

ESVG 95 erstellten Konten und Tabellen. 

(4) Unbeschadet des Artikels 19 der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1150/2000 des Rates vom 

22. Mai 2000 zur Durchführung des Beschlusses 2007/436/EG, Euratom über das System 

der Eigenmittel der Europäischen Gemeinschaften* überprüft die Kommission mit dem 

betreffenden Mitgliedstaat die ordnungsgemäße Anwendung dieser Verordnung und 

übermittelt dem in Artikel 10 Absatz 1 genannten Ausschuss die Ergebnisse dieser 

Überprüfung. 

                                                 

* ABl. L 130 vom 31.5.2000, S. 1. 
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Artikel 6 

Ausnahmeregelungen 

(1) Soweit die Anwendung dieser Verordnung größere Anpassungen in einem nationalen 

statistischen System erforderlich macht gewährt die Kommission den Mitgliedstaaten 

mittels Durchführungsrechtsakten befristete Ausnahmeregelungen. Diese 

Ausnahmeregelungen laufen spätestens zum 1. Januar 2020 aus. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden im Einklang mit dem in Artikel 10 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren beschlossen. 

(1a) Die Kommission gewährt befristete Ausnahmeregelungen gemäß Absatz 1 nur für einen 

Zeitraum, der ausreichend ist, um dem Mitgliedstaat die Anpassung seiner statistischen 

Systeme zu ermöglichen. Der Anteil des BIP eines Mitgliedstaats innerhalb der Union oder 

des Euro-Währungsgebiets begründet für sich genommen noch keine Ausnahmeregelung. 

Die Kommission unterstützt die betreffenden Mitgliedstaaten gegebenenfalls bei ihren 

Bemühungen, die erforderlichen Anpassungen ihrer statistischen Systeme vorzunehmen. 

(2) Zu den in den Absätzen 1 und 1a genannten Zwecken stellt der betreffende Mitgliedstaat 

bei der Kommission spätestens … *einen ordnungsgemäß mit Gründen versehenen Antrag. 

Nach Anhörung des Ausschusses für das Europäische Statistische System erstattet die 

Kommission dem Europäischen Parlament und dem Rat spätestens am 1. Juli 2018 Bericht 

über die Anwendung der gewährten Ausnahmeregelungen, wobei sie prüft, ob diese 

weiterhin gerechtfertigt sind. 

                                                 

* ABl.: Bitte das Datum einfügen: drei Monate nach dem Inkrafttreten dieser Verordnung. 
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Artikel 7 

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in diesem 

Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 2 Absätze 2 und 5 wird der 

Kommission für einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem …*. übertragen. Die Befugnis 

zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 2 Absatz 4 wird der Kommission für 

einen Zeitraum von zwei Monaten ab dem …** übertragen. Die Kommission erstellt 

spätestens neun Monate vor Ablauf des Zeitraums von fünf Jahren einen Bericht über die 

Befugnisübertragung. Die Befugnisübertragung verlängert sich stillschweigend um 

Zeiträume gleicher Länge, es sei denn, das Europäische Parlament oder der Rat 

widersprechen einer solchen Verlängerung spätestens drei Monate vor Ablauf des 

jeweiligen Zeitraums. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 2 Absätze 2, 4 und 5 kann vom Europäischen 

Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. 

Der Beschluss über den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss 

angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren 

Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, 

wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 

                                                 

* ABl.: Bitte das Datum des Inkrafttretens dieser Verordnung einfügen. 
** ABl.: Bitte das Datum des Inkrafttretens dieser Verordnung einfügen. 
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(4) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn gleichzeitig 

dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(5) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 2 Absätze 2, 4 und 5 erlassen wurde, tritt nur 

in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von 

drei Monaten nach Übermittlung des betreffenden Rechtsakts an das Europäische 

Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das 

Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine 

Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates 

wird diese Frist um drei Monate verlängert. 

Artikel 8 

Ausschuss 

(1) Die Kommission wird von dem Ausschuss für das Europäische Statistische System, der 

durch die Verordnung (EG) Nr. 223/2009 eingesetzt wurde, unterstützt. Dieser Ausschuss 

ist ein Ausschuss im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 182/2011. 

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011. 
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Artikel 9 

Zusammenarbeit mit anderen Ausschüssen 

(1) Zu allen Fragen, die in den Zuständigkeitsbereich des durch den Beschluss 2006/856/EG 

eingesetzten Ausschusses für die Währungs-, Finanz- und Zahlungsbilanzstatistiken fallen, 

holt die Kommission nach Artikel 2 des genannten Beschlusses die Stellungnahme dieses 

Ausschusses ein. 

(2) Die Kommission übermittelt dem durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1287/2003 

eingesetzten Ausschuss für das Bruttonationaleinkommen (im Folgenden "BNE-

Ausschuss") alle für die Ausführung des Auftrags des BNE-Ausschusses erforderlichen 

Informationen über die Durchführung dieser Verordnung. 

Artikel 10 

Übergangsbestimmungen 

(1) Für Haushalts- und Eigenmittelzwecke ist als geltende Fassung des Europäischen Systems 

Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen im Sinne des Artikels 1 Absatz 1 der 

Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1287/2003 und der damit in Zusammenhang stehenden 

Rechtsakte – insbesondere der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1150/2000 und der 

Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 1553/89 des Rates vom 29. Mai 1989 über die 

endgültige einheitliche Regelung für die Erhebung der Mehrwertsteuereigenmittel1 – das 

ESVG 95 anzusehen, solange der Beschluss 2007/436/EG, Euratom des Rates vom 7. Juni 

2007 über das System der Eigenmittel der Europäischen Gemeinschaften2 in Kraft ist. 

                                                 

1 ABl. L 155 vom 7.6.1989, S. 9. 
2 ABl. L 163 vom 23.6.2007, S. 17. 
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(2) Zur Festlegung der auf der Mehrwertsteuer basierenden Eigenmittel können die 

Mitgliedstaaten – solange der Beschluss 2007/436/EG, Euratom in Kraft ist – abweichend 

von Absatz 1, wenn die benötigten detaillierten Daten nach dem ESVG 95 nicht verfügbar 

sind, Daten verwenden, die auf dem ESVG 2010 basieren. 

Artikel 11 

Berichterstattung über implizite Verbindlichkeiten 

Bis 2014 legt die Kommission dem Europäischem Parlament und dem Rat einen Bericht vor, der 

vorhandene Informationen über öffentlich-private Partnerschaften und andere implizite 

Verbindlichkeiten, etwa Eventualverbindlichkeiten, außerhalb der öffentlichen Verwaltung enthält. 

Bis 2018 legt die Kommission dem Europäischem Parlament und dem Rat einen weiteren Bericht 

vor, in dem bewertet wird, inwieweit die von der Kommission (Eurostat) veröffentlichten 

Informationen über Verbindlichkeiten sämtliche impliziten Verbindlichkeiten, einschließlich 

Eventualverbindlichkeiten, außerhalb der öffentlichen Verwaltung umfassen. 
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Artikel 12 

Überprüfung 

Bis 1. Juli 2018 und danach alle fünf Jahre legt die Kommission dem Europäischem Parlament und 

dem Rat einen Bericht über die Anwendung dieser Verordnung vor. 

In dem Bericht wird unter anderem Folgendes bewertet: 

a) die Qualität der Daten zu den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen auf nationaler und 

regionaler Ebene; 

b) die Wirksamkeit dieser Verordnung und des Prozesses der Überwachung des ESVG 2010 

und 

c) die Fortschritte bei Eventualverbindlichkeiten und der Verfügbarkeit der Daten nach dem 

ESVG 2010. 
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Artikel 13 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat. 

Geschehen zu ... am 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Der Präsident Der Präsident 

 




